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Kommunale Bau[eitplanung der Stadt Straelen;
Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 81  "Mc Donald's Filiale am Heronger Feld Straelen"
Einleitungsbeschluss des Verfahrens zur Aufstellung des Bebauungsplanes
Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 1  BauGB
Nummerdes Planes: ST  0810

Bericht vom  31.10.2024; Az.:  6126/BPL 81

Sehr geehrter Herr Laamouri,

zur o.g.  Planung wird von mir folgende Stellungnahme vorgetragen.

Als Untere Naturschutzbehörde bzql. des Artenschutzes:

Den  Protokollbogen C zur ahenschutzrechtlichen  Prüfung  habe ich beigefügt.

Als Untere Wasserbehörde:

Das  Grundstück  liegt  innerhalb  der Wasserschutzzone  111  8  Straelen-Kastanienburg.  Die  Bestim-
mungen der Wasserschutzgebietsverordnung sind zu beachten.
Nach  Punkt  2.3.2.1   ist  die  Versickerung  von  unbelastetem  Niederschlagswasser  ausschließlich
über eine  belebte  Bodenzone  mit einer Stärke  von  min.  20  cm  genehmigungsfähig.  Hierfür ist ein
entsprechender Antrag auf wasserrechtliche Eriaubnis zu stellen.

Als Untere Bodenschutzbehörde:

Die  Unterlagen  enthalten  keine Angaben zum  Umgang  m  Boden- oder zum  Bodenschutz,  daher
rege ich an die folgenden Punkte in die Planunteriagen aufzunehmen:

*             Für  die  etwaige  verwendung  von  Ersatzbaustoffen  (Aschen,  Schlacken,  RC-Material,  ge-

brauchte  Böden etc.) sind die Vorgaben der Ersatzbaustoffverordnung  maßgeblich.  Da das
Grundstück  in  der Wasserschutzzone  111  b  liegt,  ist für Materialeinbauten  die Anzeigepflicht
(§ 22 Ersatzbaustoffverordnung) zu beachten und einzuhalten.
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Bei   sämtlichen   Eingriffen   in   den   Boden   ist   verstärkt   auf  Auffälligkeiten   (Verfärbungen,
Fremdbestandteile,  Geruch  etc.)  zu  achten.  Solche  Anhaltspunkte  für das  Vorliegen  einer
schädlichen   Bodenveränderung   und/oder  Altlast  sind   unverzüglich   der   Unteren   Boden-
schutzbehörde des Kreises Kleve anzuzeigen (§ 2 Landesbodenschutzgesetz).

Als Untere Abfalle.1ititEbehörde:

*             Bei  sämtlichen  Baumaßnahmen  ist  ab einer Gesamtmenge von  500  m3 Abfall,  zu  der aus-

drücklich  auch  Bodenaushub  zu  zählen  ist,  ein  Entsorgungskonzept  zu  erstellen  und  der
Unteren Abfalwirischaftsbehörde des Kreises Kleve auf Veriangen vorzulegen (§ 2a Abs.  3
Landeskreislaufwirtschaftsgesetz).

Fachbereich 4 Juqend. Soziales und Jobcenter:

Bei  der  Gestaltung  lhrer  kommunalen  lnfrastruktur  bitte  ich  die  ,Ergebnisse  der .aktuellen  Pflege-
bedarisplanung  im  Kreis  Kleve  ausreichend zu  berücksichtigen.  Sie finden  die  Ergebnisse  inklusi-
ve der Kommunalprofile aller Städte und Gemeinden  auf der lntemetsene des Kreises Kleve  unter
dem  Link:  http://www. kreis-kleve.de/aufciaben/pfleae-soziales/qesellschaft/demoqLajiekonzept

Dor Fachb®rolch 5. Abtollunq 5.1  G®Sundh®Itsanq®l®qonh®ItonL

Nach  §  10 Abs.1  des Gesetzes über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGDG) vom  17.12.1997
(GVBl  r\l\/V  1997,  S.  431)  in derzeit gültiger Fassung  habe  ich  den  Schutz der Bevölkerung vor ge-
sundheitsgefährdenden und gesundheitsschädigenden  Einflüssen aus der UmweM, zu denen auch
Lämeinwirkungen zählen, zu fördem und die Bevölkerung  hierüber aufzuklären.

Nordöstlich  grenzt  in  ca.  60  m  ein  Mischgebiet  mit  Wohnbebauung  an  das  Plangebiet,  so  dass
eine  Lärmbelastung  für die  dohigen  Bewohner  nicht  auszuschließen  ist.  Da  sich  Umweltlärm,  zu
dem  auch Verkehrsläm zählt,  auf das körperliche,  seelische  und soziale Wohlbefinden auswrken
oder zu  Krankheiten führen kann,  dari ein  lämbedingtes Gesundheitsrisiko nicht unterschätzt wer-
den.  Als  Risikogruppen  für  Lärmbeeinträchtigungen  gelten  vor  allem  Schwangere,   Kinder,   alte
Menschen,   Kranke   und   Rekonvaleszenten,   wobei   Hypertoniker  und   blutdrucklabile   Menschen
überdurchschnittlich  gefährdet  sind.  Bei  Einhaltung  folgender AUßenmitte]ungspegel  ist  nach  der-
zeitigem  Erkenntnisstand  der  Lämwirkungsforschung  nicht  mit  einer  Beeinträchtigung  des  seeli-
schen und sozialen Wohlbefindens zu rechnen:

Mischgebiete:

tags                     60 dB(A) [außen]

nachts                45 dB(A) [außen]

35 dB(A)  [innen]

25 dB(A)  [innen]

Laut vorliegender  Begründung  des  Bebauungsplans werden  gemäß der Schalltechnischen  Unter-
suchungen  der Graner  +  Partner GmbH,  vom  13.06.2024  die  vorgeschriebenen  lmmissionswerte
(z.  8.  DIN  18005)  im  Plangebiet nicht überschritten.

Mi't freundlichen Grüßen



Protokoll einer Artenschutzprüfung
C.) Naturschutzbehörde

Ergebnis der Prüfung durch die zuständige Naturschutzbehörde

Antragsteller:      Stadt straelen

Der Bürgermeister

AZ:  6.1/6.3-610-00152-2024                        Lage:       Straelen,  Heronger Feld 7;
Straelen,  Gemarkung  Herongen,
Flur 5,Flurstück 541  (teilw.)

Vorhaben:      Kommunale Bauleitplanung der stadt straelen;

Vorhabenbezogener Bebauungsplan  Nr.  81  "Mc  Donald's  Filiale am  Heronger
Feld  Straelen"

Einleitungsbeschluss des Veriahrens zur Aufstellung des Bebauungsplanes

Frühzeitige  Beteiligung der Öffentlichkeit gem.  § 3 Abs.  1  BauGB

Nummerdes Planes:  ST  0810

Fachbeitrag zurASp  l  vom:  September2024         Bearbeitet von:  Wolterspanner stadtpla-
ner GmbH,  Coesfeld

Naturschutzbehörde:  Kreis  Kleve,  Nassauerallee  15-23, 47533  Kleve

Prüfung  durch:  Dipl.-Biol.  Meyer                                                  am:  21.11.2024

Entscheidungsvorschlag:

X Zustimmung                 Zustimmung  mit  Nebenbestimmungen  (s.u.)                  Ablehnung

1.  Es gibt keine ernst zu nehmenden  Hinweise auf vorkommen               ja
von  FFH-Anhang  lv-Arten oder europäischen Vogelarten,  die
durch den  Plan  bzw.  das Vorhaben  betroffen sein könnten.

Nur wenn  Frage  1.  „nein``:
2.  Es liegt kein Verstoß gegen die Verbote des § 44 Abs.  1
BNatschG vor.
Nur wenn  Frage 2.  ,,nein":
3.  Es ist eine Ausnahme nach § 45 Abs.  7  BNatschG eriorder-
lich.  Alle drei Ausnahmevoraussetzungen  sind  aus  natur-
schutzfachlicher Sicht eriüllt,  so dass die Ausnahme eheilt
bzw.  in Aussicht gestellt bzw.  befürwortet wird.
Begründung  (ggf   ausfuhrliche  Begründung  i.n  gesonderter Anlage)

Nur wenn  Frage 3.  „nein":
(und sofern im Zusammenhang mit privaten Gründen eine unzumutbare Belas-
tung vorliegt)

4.  Es wird eine  Befreiung  nach § 67 Abs.  2  BNatschG gewährt
bzw.  befürwohet.
Begründung  (ggf.  ausführliche  Begründung  in  gesonderter Anlage)

Unterschrift  i.A.  Dipl.-Biol.  Meyer
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